
 
 
AMTSBLATT 

F Ü R  D I E  S T A D T  R E M S C H E I D  

 

31. Jahrgang Ausgegeben am 21. April 2026 Sonderausgabe 

 

Datum Titel Seite 

16.04.2026 Ordnungsbehördliche Verordnung über ein Verweilverbot auf öffentlichen Parkplatzflächen im Ge-
biet der Stadt Remscheid (OBVO) vom 14.04.2026.  

2 

 

 

 
Impressum 
 
Herausgeber: 
Stadt Remscheid  
Der Oberbürgermeister 
Theodor-Heuss-Platz 1 
42853 Remscheid  
 
Verantwortlich: Nirogi Sujeenthiran 
Erscheinungsweise: monatlich 
 
Bestellungen, Adressänderungen und Nachsendungen: 
Stadt Remscheid 
Büro des Oberbürgermeisters 
Theodor-Heuss-Platz 1 
42853 Remscheid  
E-Mail: amtsblatt@remscheid.de 
Telefon: 02191 16-3657 
 
 
Der Abonnementpreis 
Beträgt bei Postbezug jährlich 30,00€ (Preis enthält keine Mehrwertsteuer). Einzelexemplare sind unter anderem in 
allen öffentlichen Dienststellen kostenlos erhältlich. Gerne können Sie das Amtsblatt auch kostenfrei als PDF  
erhalten. 
 
Druck: 
Druckerei der Stadt Remscheid, Theodor-Heuss-Platz 1, 42853 Remscheid  
 
Internet: 
www.remscheid.de 
 
Erscheinungs- und Redaktionsschluss der kommenden Ausgabe: 
Erscheinungstermin der Ausgabe Mai 2026 ist Mittwoch, 13. Mai 2026 
Redaktionsschluss der Ausgabe Mai 2026 ist Montag, 4. Mai 2026 
 
 
 

mailto:amtsblatt@remscheid.de
http://www.remscheid.de/


Amtsblatt für die Stadt Remscheid  Seite 2 

 
Sonderausgabe / 31. Jahrgang / Montag, 21. April 2026 

 
 
Ordnungsbehördliche Verordnung über ein Verweilverbot auf öffentlichen Parkplatzflächen im Gebiet der 
Stadt Remscheid (OBVO) vom 14.04.2026.  
 
Aufgrund der §§ 27 Abs. 1, Abs. 4 Satz 1, 31 des Gesetzes über den Aufbau und die Befugnisse der Ordnungsbehör-
den – Ordnungsbehördengesetz (OBG) – in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV. NRW. S. 528) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.06.2021 (GV. NRW. S. 762) wird von der Stadt Remscheid als örtliche Ord-
nungsbehörde gemäß dem Beschluss des Rates der Stadt Remscheid vom 14.04.2026 für das Gebiet der Stadt Rem-
scheid folgende ordnungsbehördliche Verordnung erlassen:  
 
 

§ 1 – Verweilverbot 
 
Das Verweilen von Personen auf öffentlichen Parkplatzflächen außerhalb des üblichen Parkvorgangs ist täglich in 
der Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr untersagt  
 

 
§ 2 – Ordnungswidrigkeit 

 
1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 1 in der Zeit von 22.00  

bis 6.00 Uhr außerhalb des üblichen Parkvorgangs auf öffentlichen Parkplätzen verweilt.  

 

2. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000,00 Euro geahndet werden,   

soweit sie nicht nach Bundes- oder Landesrecht mit Strafe oder Geldbuße bedroht ist. Die Verfolgung und 

Ahndung richtet sich nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 

602) in der jeweils gültigen Fassung.  

 
§ 3 – Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. Sie tritt am 31.12.2026 außer Kraft.  
 
 
 
Verkündung 
Die vorstehende Verordnung wird hiermit verkündet. 
 
Remscheid, den 16.04.2026 
Stadt Remscheid als örtliche Ordnungsbehörde 
 
gez. 
Wolf 
Oberbürgermeister 
 
 
Somit ist die Sonderausgabe des Amtsblattes vom 20.04.2026 auf Grund eines redaktionellen Fehlers für 
ungültig erklärt.  
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